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Tarifvertrag Mindestlohn Gebäudereiniger-
handwerk
Sozialversicherungsbeiträge und
Mindestlohn für Toilettenfrauen

Ein Betrieb, der sich für die Erlaubnis zum Sam-
meln von Trinkgeldern verpflichtet, z. B. in Warenhäu-
sern und Einkaufszentren öffentlich zugängliche Kun-
dentoiletten sauber zu halten, ist ein Reinigungsbetrieb.

Die bei ihm angestellten Toilettenfrauen sind
schwerpunktmäßig Reinigungskräfte und nicht ledig-
lich Bewacherinnen von Trinkgeldtellern. Für sie gilt
der Tarifvertrag des Gebäudereinigerhandwerks.

Die Höhe der geschuldeten Sozialversicherungsbei-
träge berechnet sich deshalb nach den tarifvertraglich
vorgeschriebenen Mindestlöhnen und nicht nach den
niedrigeren tatsächlich gezahlten Löhnen.
Urteil des SG Berlin vom 29.08.2012, S 73 KR 1505/10

Aus dem Sachverhalt:
Die Beteiligten streiten über Beitragsnachforde-

rungen nach einer Betriebsprüfung für den Zeitraum
der Jahre 2005 bis 2008 in Höhe von insgesamt
118.218,87 Euro im Hinblick auf die bisherige Zah-
lung geringerer Arbeitsentgelte als nach den Tarifver-
trägen für das Gebäudereinigerhandwerk.

Die Klägerin führt einen Betrieb, der die Betreu-
ung von Toiletten zum Gegenstand hat. Dazu be-
schäftigte die Klägerin im Prüfzeitraum der Jahre
2005 bis 2008 […] überwiegend Rentnerinnen, wel-
che zu ihrer Rente einen Nebenverdienst erzielen
wollten. Hauptsächlich handelte es sich um geringfü-
gig Beschäftigte. Der Stundenlohn betrug 3,60 Euro
bis 4,50 Euro.

Während der September 2009 begonnen Be-
triebsprüfung gab die Klägerin an, die Beschäftigten
würden hauptsächlich die Trinkgelder beaufsichti-
gen. Eine Reinigungstätigkeit spiele für die Tätigkeit
der Mitarbeiterinnen eine untergeordnete Rolle.

Mit Bescheid vom 01.03.2010 stellte die Beklag-
te für den Prüfzeitraum vom 01.01.2005 bis
31.12.2008 fest, dass sich aus der Prüfung eine Nach-
forderungen von insgesamt 118.218,87 Euro erge-
ben habe. Es handele sich um Beiträge aus geschulde-
tem Arbeitsentgelt. Der Betrieb der Klägerin falle un-
ter den Geltungsbereich der allgemeinverbindlich er-
klärten Tarifverträge des Gebäudereinigerhand-
werks. Die darin vorgesehenen Mindestlöhne seien
von der Klägerin nicht gezahlt worden. Für die Dif-
ferenzen werden Sozialversicherungsbeiträge nachge-
fordert. Teilweise sei durch die höheren
Arbeitsentgelte Versicherungspflicht bei einzelnen
Mitarbeitern eingetreten. […]

Gegen den Bescheid wandte sich die Klägerin mit
ihrem Widerspruch vom 5.03.2010. Die Forderung
sei für die Klägerin existenzvernichtend. Es sei un-
klar, ob der Lohntarifvertrag für das Gebäudereini-
gerhandwerk 2005 allgemein verbindlich gewesen
sei. Der Rahmentarifvertrag enthalte keine Regelun-
gen zum Stundenlohn. Die Beklagte habe sich zudem
nicht mit der Anwendbarkeit der Tarifverträge auf
Mischbetriebe auseinander gesetzt. Insofern komme
es auf die überwiegende Beschäftigung und deren
zeitlichen Umfang an. Die Beschäftigten der Kläge-
rin würden zu 75 Prozent der Arbeitszeit lediglich die
Teller für das Trinkgeld überwachen. […]

Den Widerspruch wies die Beklagte mit Wider-
spruchsbescheid vom 30.07.2010 zurück. […]

Aus den Gründen:
Die Klägerin hat keinen Anspruch auf Aufhe-

bung des angefochtenen Bescheides vom 01.03.2010
in der Gestalt des Widerspruchsbescheides vom
30.07.2010, weil die Klägerin Beiträge zur Sozialver-
sicherung auf der Grundlage der tariflichen Mindest-
löhne für die Tarifverträge für das Gebäudereiniger-
handwerk schuldete. Der angefochtene Bescheid ist
daher vollumfänglich rechtmäßig und verletzt keine
Rechte der Klägerin.

Zutreffend hat die Beklagte im Prüfzeitraum die
nach dem Lohntarifvertrag für die gewerblich Be-
schäftigten in der Gebäudereinigung vom
04.10.2003, gültig seit 2004 bis 29.02.2008, und
nach dem Tarifvertrag Mindestlohn vom
09.10.2007, gültig ab 01.03.2008, vorgesehenen
Mindestentgelte jeweils für die Lohngruppe 1 als
maßgebliches und arbeitsvertraglich jeweils aktuell
geschuldetes Arbeitsentgelt und damit als maßgebli-
che Bemessungsgrundlage für die Beiträge zur Sozial-
versicherung zu Grunde gelegt. Die genannten Tarif-
verträge waren in den bezeichneten Gültigkeitszeit-
räumen im gesamten Prüfzeitraum bundesweit allge-
mein verbindlich erklärt und auch für den Betrieb
der Klägerin bindend, weil der Betrieb der Klägerin
in den Geltungsbereich dieser Tarifverträge fiel.

Die Bekanntmachung über die Allgemeinver-
bindlicherklärung des Tarifvertrages für das Gebäu-
dereinigerhandwerk vom 21.04.2004 auf Grund des
§ 5 des Tarifvertragsgesetzes erfolgte im Bundesan-
zeiger Nr. 80 vom 28. April 2004 auf Seite 9370. Da-
mit war der Lohntarifvertrag vom 04.10.2003 mit
Wirkung vom 01.04.2004 für allgemein verbindlich
erklärt. Er galt damit auch in den Jahren 2005 bis
2007 bis zu seiner Ablösung 2008. Er wurde abgelöst
zum 01.03.2008 (Bundesanzeiger Nr. 90 vom
19.6.08 S. 2142) durch den allgemein verbindlichen
Tarifvertrag Mindestlohn vom 09. 10.2007 (Verord-
nung über zwingende Arbeitsbedingungen im Ge-
bäudereinigerhandwerk vom 27.02.2008, Bundes-
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anzeiger Nr. 34 vom 29. Februar 2008, Seite 762).
Dieser galt über das Jahr 2008 hinaus.

Der Betrieb der Klägerin ist zur Überzeugung der
Kammer dem Geltungsbereich beider Tarifverträge
zuzuordnen. Für den Lohntarifvertrag vom
04.10.2003 (LTV 2003) wird der Geltungsbereich
durch dessen § 1 geregelt. Der räumliche Geltungs-
bereich, das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland
– Absatz 1 der Regelung, ist zweifelsfrei maßgeblich.
Aber auch die Voraussetzungen des betrieblichen
Geltungsbereiches sind erfüllt.

Nach Absatz 2 des § 1 des LTV 2003 gehören
zum betrieblichen Geltungsbereich alle Betriebe, die
der Gebäudereinigung zuzurechnenden Tätigkeiten
u.a. der Reinigung, pflegenden und schützenden Be-
handlung von Innenbauteilen an Bauwerken, Ge-
bäudeeinrichtungen, haustechnischen Anlagen so-
wie von Raumausstattungen und Verglasungen (Nr.
2) und der Arbeiten der Raumhygiene (Nr. 7) aus-
üben. Nach Satz 2 der Vorschrift fallen alle Betriebe,
soweit von ihnen Gebäudereinigungsleistungen
überwiegend erbracht werden, als Ganzes unter den
Tarifvertrag.

Die Regelung des betrieblichen Geltungsbereichs
des TV Mindestlohn ist weitgehend identisch, denn
§ 1 Abs 2 des Tarifvertrages verweist auf die Regelun-
gen des Rahmentarifvertrages (RTV), der den be-
trieblichen Geltungsbereich in § 1 Abs 2 wortgleich
zu § 1 Abs 2 LTV 2003 regelte. Ein Unterschied er-
gibt sich lediglich daraus, dass nach § 1 Abs 2 Satz 2
des TV Mindestlohn galt: „Betriebe im Sinne dieses
Tarifvertrages sind auch selbstständige
Betriebsabteilungen.“

Unstreitig gehörten zu den vom Betrieb der Klägerin
ausgeübten Tätigkeiten solche der Gebäudereini-
gung im Sinne von § 1 Abs 2 Satz 1 Nummern 2 und
7 LTV 2003 bzw RTV. Zur Überzeugung der Kam-
mer wurden diese Gebäudereinigungsleistungen
vom Betrieb der Klägerin auch im Sinne des Satzes 2
der jeweiligen Regelungen überwiegend erbracht.

Dass es sich um einen Reinigungsbetrieb handel-
te und nicht um einen solchen der Trinkgeldaufsicht,
ergibt sich schon aus dem Namen des Betriebes. An-
dere Reinigungsleistungen als solche der Gebäuderei-
nigung sind vom Betrieb nicht erbracht worden. In-
sofern gibt bereits die Firma des Unternehmens der
Klägerin Aufschluss über den Schwerpunkt des Tä-
tigkeitsfeldes des Betriebes. Aber auch die vertraglich
geschuldeten und tatsächlich ausgeübten Leistungen
des Betriebes der Klägerin und deren Mitarbeiterin-
nen sind überwiegend Gebäudereinigungsleistungen
zuzuordnen.

Dafür sprechen zunächst die Inhalte und Aufga-
benzuweisungen der Verträge mit den Auftraggebern
der Klägerin. Von den Verträgen besitzen sechs den

klaren Schwerpunkt in der Reinigungsaufgabe. Dies
folgt aus Ziff 1 Satz 1 Vertrag Hallen am B… (hygie-
nisch einwandfreier, sauberer Zustand und zu diesem
Zweck durchgängig personell zu besetzen) und Ziff 3
desselben Vertrages (tägliche Unterhaltsreinigung
und Beseitigung von Neuverschmutzungen), § 5 Ziff
1 Pachtvertrag Flughafen … (Verpflichtung, die Toi-
lettenanlagen und weitere Räume in einem sauberen
Zustand zu halten, § 1 Vertragsgegenstand des Ver-
trages K… M…straße B… (laufende Reinigung der
Kunden- und der Mitarbeitertoiletten), bereits der
Name und Ziff 1 des Dienstleistungsvertrages über
die Reinigung von Kunden WC-Anlagen Fach-
marktzentrum B…straße (laufende Reinigung), § 1
Vertragsgegenstand des Vertrages K… Filiale C…
(laufende Reinigung), Auftrag K… W… Straße
(Grundreinigung des Fußbodens). Auch in den an-
deren Verträgen ist die Reinigung wesentliche Aufga-
be, auch wenn sie nach Vertragsgestaltung nicht im
Vordergrund zu stehen scheint (H…, C…). Dass die
Klägerin für die Grundreinigung andere Mitarbeiter
oder Subunternehmen einsetzt, unterstreicht zudem
den Charakter als Reinigungsbetrieb.
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Auch das Geschäftsmodell der Klägerin selbst
spricht schließlich für den Charakter als Reinigungs-
betrieb. Die Klägerin finanziert den Betrieb ganz vor-
rangig über die Einnahme freiwilliger Trinkgelder
(siehe Ziff 2.5 des Vertrages H…). Sie verwahrt sich
gegen den Vorwurf, organisierte Bettelei zu betrei-
ben. Die Kammer ist der Überzeugung, dass die Nut-
zer der Toiletten Trinkgeld deswegen geben, weil
vom Toilettenpersonal mühevolle Reinigungslei-
stungen erbracht und erwartet werden. So folgt aus
einigen Verträgen ausdrücklich die Befugnis für die
Klägerin, durch Schilder mit Hinweis auf die Mühen
der Reinigungskräfte zur Trinkgeldgabe zu animieren
(vgl die Verträge Flughafen …, H…, Fachmarktzen-
trum B…straße). Ist Grund der Trinkgeldgabe die
Erfahrung und Erwartung der Trinkgeldgeber auf
Reinigungsleistungen der Toilettenmitarbeiter, dann
muss diese Tätigkeit den Schwerpunkt des Betriebes
darstellen.

Aus der Zusammenschau der genannten Umstände,
insbesondere der Vertragsgegenstände, ergibt sich für
die Kammer zweifelsfrei, dass von der Klägerin ganz
überwiegend Gebäudereinigungsleistungen geschul-
det sind. Dies prägt die Tätigkeit des Betriebes ent-
scheidend und führt zu dessen Einbeziehung in den
Geltungsbereich der genannten Tarifverträge.

Die Argumentation der Klägerin, dass es auf die
konkrete zeitliche Tätigkeitsgestaltung der einzelnen
Arbeitskräfte ankomme, ist nicht tragfähig. Maßstab
sind die den Auftraggebern gegenüber geschuldeten
Leistungen und nicht die den Arbeitnehmern im In-
nenverhältnis vom Arbeitgeber gemachten Vorga-
ben. Dies folgt zum Einen daraus, dass die konkrete
Tätigkeit der beschäftigten Arbeitnehmer (sofern sie
nicht ab März 2008 in einer selbständigen Betriebs-
abteilung tätig sind) für die Tarifbindung unerheb-
lich ist, was sich aus § 1 Abs 3 der Tarifverträge ergibt,
wonach alle versicherungspflichtigen oder geringfü-
gig beschäftigten Arbeitnehmer unter die
Anwendbarkeit der Tarifverträge unabhängig von
ihrer Tätigkeit fallen.

Zum anderen verkennt die Klägerin, dass sich
die notwendig wertende Zuordnung der einzelnen
Verrichtungen zu Tätigkeitsschwerpunkten der Ar-
beitnehmer nicht allein nach dem konkreten tat-
sächlichen zeitlichen Aufwand an echter Reini-
gungstätigkeit richtet, wenn in erheblichem Umfan-
ge bloße Bereitschaft für den Einsatz besteht, die
sich nur bei Reinigungsbedarf realisiert. So wie der
Arzt, der im Nachtdienst lediglich in Bereitschaft
ist, auch in der Bereitschaftszeit Arzt bleibt, bleibt
die Reinigungskraft, die bis zur nächsten Beseiti-
gung von Verunreinigungen oder Hygienebehand-
lung der WC-Einrichtung Reinigungskraft, wenn
ihre Aufgabe die laufende Reinigung der Toiletten-

anlage ist. Jede kundenabhängige Tätigkeit verän-
dert ihren Charakter nicht dadurch, dass die Warte-
zeit auf Kunden je nach Kundenfrequenz kürzer
oder länger ist (im günstigsten Fall entfällt), im un-
günstigsten Fall umfassend ist und der mit den Kun-
denforderungen verbundene Tätigkeitsaufwand
hinter das Warten zurücktreten würde. Mag der
Umfang der üblichen Bereitschaftszeit die
Entgelthöhe in den gesetzlich zulässigen Grenzen
beeinflussen, er wird nicht zum die Tätigkeit selbst
charakterisierenden Merkmal. […]

In keinem der genannten Verträge mit den Auf-
traggebern gibt es eine Aufgabe für die Klägerin, ei-
nen Trinkgeldteller zu bewachen. Die Trinkgeldein-
nahme ist der Klägerin nach sämtlichen Verträgen le-
diglich gestattet, auch wenn sie daraus wesentlich
ihre Geschäftseinnahmen gewinnt. Die Bewachung
der Trinkgeldgefäße kann deshalb für die Bewertung
des Tätigkeitsschwerpunktes nicht maßgeblich sein.
Zudem werden zur Überzeugung der Kammer
Trinkgelder nicht deswegen gegeben, weil die Mitar-
beiterinnen der Klägerin Trinkgeldteller überwa-
chen, sondern weil von diesen Reinigungsleistungen
erbracht und erwartet werden. Soweit die Reinigung
von Personaltoiletten Vertragsgegenstand ist, kom-
men für den Tätigkeitsschwerpunkt die Bewachung
von Trinkgeldtellern oder andere Tätigkeiten
ersichtlich nicht in Betracht. Dies gilt ebenso für die
entgeltlich erbrachten Leistungen (Duschen –
Flughafen …).

Folge des räumlichen und betrieblichen Geltungsbe-
reichs der Tarifverträge ist jeweils nach § 1 Abs 3 der
Tarifverträge, dass sämtliche Mitarbeiter der Betriebe
(ab März 2008 auch der selbständigen Betriebsabtei-
lungen) dem Tarifvertrag unterliegen und daher
mindestens mit dem Mindestlohn zu entgelten sind.
Auf die konkrete Beschäftigung oder die konkreten
Aufgabenfelder der Mitarbeiter kommt es nicht an.
[…]

Im Übrigen waren die von der Klägerin im Prüf-
zeitraum geleisteten Entgelte zwischen 3,60 Euro
und 4,50 Euro […] evident sittenwidrig zu niedrig.
Insofern wird auf die arbeitsrechtlichen Maßstäbe
des Urteils des SG Berlin vom 27.02.2006, S 77 AL
742/05, verwiesen. Für die Höhe eines sittengemä-
ßen Mindestentgelts für abhängig Beschäftigte
kommt es nicht auf die kundenabhängigen Umsätze
an, dies fällt in die Risikosphäre des Arbeitgebers.
Höhere Beiträge wären von der Klägerin also
jedenfalls geschuldet gewesen.

Aufgrund der Anwendbarkeit der Mindestlohn-
vorgaben der genannten Tarifverträge erweist sich
der angefochtene Bescheid auch hinsichtlich der
Höhe der Beitragsforderungen als zutreffend. […]

180 STREIT 4 / 2012


